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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.2010

Norm

WEG 2002 §32 Abs1

WEG §32 Abs5

1. WEG 2002 § 32 heute

2. WEG 2002 § 32 gültig ab 01.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

3. WEG 2002 § 32 gültig von 01.07.2002 bis 30.06.2022

Rechtssatz

Einem Wohnungseigentümer der ? obwohl eine der Pari7zierung und der Widmung entsprechende Baubewilligung

erlangbar wäre ? den pari7zierungskonformen Ausbau seines Dachbodens aus subjektiven Gründen jahrelang nicht

zielgerichtet betreibt, ist die Festsetzung eines abweichenden Aufteilungsschlüssels infolge Nichtbenützbarkeit des

Rohdachbodens zu verweigern.
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